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Qualifikation zum Spielbetrieb in Mittelrhein- und Bezirksligen zur Saison 2012/13 
 
 
 

Qualifikation zur A- und B-Junioren Mittelrheinliga 

Hierzu sind die FVM-Durchführungsbestimmungen Jugend zu beachten. 

 

Qualifikation zur Bezirksliga 

Der Kreis Düren kann nach Abschluss der Spielzeit 2011/2012 bei den A-, B- und C-Junioren voraussichtlich 
je 1 Mannschaft zu den Qualifikationsspielen auf Verbandsebene melden. Diese jeweilige Mannschaft wird, 
falls erforderlich, durch Qualifikationsspiele auf Kreisebene ermittelt. Eine eventuelle Änderung der 
Teilnehmerzahl zu den Qualifikationsspielen wird vorab in den AM bekannt gegeben. 

Spielgemeinschaften sind zum Spielbetrieb in Verbands- und Bezirksligen nicht zugelassen.  

Um an den Qualifikationsspielen auf Kreisebene teilnehmen zu können, ist in jedem Fall eine schriftliche 
Meldung (per Brief - oder als Anlage per Email) bis spätestens Freitag, den 25.05.2012 (Posteingang 
beim Vorsitzenden des KJA mit Kopie an den jeweils zuständigen Staffelleiter), erforderlich.  
 
Die Meldung ist ausschließlich vom Jugendleiter oder Jugendgeschäftsführer vorzunehmen. 
Meldungen eines Trainers oder Betreuers sind ungültig und gelten als nicht abgegeben. 
 
Die Meldung sollte auch abgegeben werden, falls zu diesem Zeitpunkt eine endgültige Teilnahme aufgrund 
der Tabellensituation noch ungewiss ist. Später eingehende Meldungen werden nicht berücksichtigt.  

Zweite Mannschaften eines Vereines werden nur dann zu den Qualifikationsspielen zugelassen, wenn die 
erste Mannschaft einen sicheren Platz in der Mittelrheinliga oder höheren Liga erreicht oder den direkten 
Aufstieg in die höhere Liga (Mittelrheinliga) erreicht hat. Sofern Ausnahmen zulässig sind, sind diese 
nachfolgend bei den jeweiligen Mannschaftsbezeichnungen aufgeführt. 

Das Teilnehmerfeld wird unmittelbar nach dem spätesten Meldetermin im Internet auf der Homepage des 
Fußballkreises Düren veröffentlicht. 

Vereine, die glauben, unberechtigterweise nicht zu den Qualifikationsspielen berücksichtigt worden zu sein, 
legen ihre begründeten Ansprüche schriftlich per Einspruch und vorab per Email spätestens bis Donnerstag, 
31.05.2012, beim Vorsitzenden des KJA vor. Später eingehende Beschwerden sind unzulässig. 

(Alle bisher genannten Melde- und Einspruchsfristen sind festgesetzt gem. den Vorgaben im Kreis-
Rahmenterminplan !!!) 

A-Junioren: 

Zu den Qualifikationsspielen können sich grundsätzlich alle A- und B-Junioren-Mannschaften bewerben. 

• 1. Mannschaften werden nach Abschluss der Spielzeit 2011/2012 jedoch in folgender Reihenfolge 
berücksichtigt: 

- 1. Platz A-Junioren-Sonderstaffel 
- 1. Platz B-Junioren-Sonderstaffel 
- 2. Platz A-Junioren-Sonderstaffel 
- 2. Platz B-Junioren-Sonderstaffel 
- 3. Platz A-Junioren-Sonderstaffel 
- 3. Platz B-Junioren-Sonderstaffel 

usw. 

• 2. Sollten in der Saison 2011/12 bei den A- und/oder B-Junioren keine Sonderstaffeln eingerichtet 
worden sein, so ist/sind für die jeweilige(n) Juniorenbezeichnung(en) die Bezeichnung(en) 
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"Sonderstaffel" durch die Bezeichnung(en) "Frühjahrsrunde-Leistungsklasse der A-Junioren" 
und/oder "Leistungsklasse der B-Junioren" zu ersetzen. 

• 3. Sofern in der Saison 2011/12 bei den A- und/oder B-Junioren mehrere Sonderstaffeln (wenn nicht 
vorhanden, dann: Leistungsklassestaffeln - bei den A-Junioren: Frühjahrsrunde-
Leistungsklassestaffeln) eingerichtet worden sein und sich Mannschaften bewerben, die in den 
Sonderligen (wenn nicht vorhanden, dann: Leistungsklassestaffeln) dieselbe(n) Platzierung(en) 
aufweisen, bleiben die erreichten Punkte und Torverhältnisse aus dem Pflichtspielbetrieb 
unbeachtet, und es findet ein Entscheidungsspiel/finden Entscheidungsspiele statt. 

• 4. Jeder Verein kann für eine erbrachte Leistung nur eine Qualifikation wahrnehmen. D.h. 
beispielsweise: Wird ein Verein Sieger der B-Junioren-Sonderliga (wenn nicht vorhanden, dann: 
Leistungsklasse), so muss er sich entscheiden, ob er die Qualifikation für die Bezirksliga der A- oder 
der B-Junioren wahrnehmen möchte. 

Diese Entscheidung muss dem KJA vorliegen. 

• 5. Gehen von den meldeberechtigten Vereinen keine Meldungen ein, so können sich auch die 
restlichen Mannschaften der gebildeten Sonderstaffel(n) und Mannschaften aus den 
Leistungsklassen bewerben. 

• 6. Absteiger aus der Bezirksliga sind nicht berechtigt, sich erneut für die BL-Qualifikation zu 
bewerben, es sei denn, sie sind im Kreisspielbetrieb Sieger in der Sonderstaffel (wenn nicht 
vorhanden, dann: Frühjahrsrunde-Leistungsklasse) geworden. 

• 7. Sollten Entscheidungsspiele erforderlich sein, legt der KJA die Anzahl der Qualifikationsrunden 
und den Spielmodus der Qualifikationsspiele auf der Grundlage der Anzahl der eingegangenen 
Meldungen unanfechtbar fest. 

 

B-Junioren: 

Zu den Qualifikationsspielen können sich grundsätzlich alle B- und C-Junioren-Mannschaften bewerben. 

• 1. Mannschaften werden nach Abschluss der Spielzeit 2011/2012 jedoch in folgender Reihenfolge 
berücksichtigt: 

- 1. Platz B-Junioren-Sonderstaffel 
- 1. Platz C-Junioren-Sonderstaffel 
- 2. Platz B-Junioren-Sonderstaffel 
- 2. Platz C-Junioren-Sonderstaffel 
- 3. Platz B-Junioren-Sonderstaffel 
- 3. Platz C-Junioren-Sonderstaffel 

usw. 

• 2. Sollten in der Saison 2011/12 bei den B- und/oder C-Junioren keine Sonderstaffeln eingerichtet 
worden sein, so ist/sind für die jeweilige(n) Juniorenbezeichnung(en) die Bezeichnung(en) 
"Sonderstaffel" durch die Bezeichnung(en) "Leistungsklasse" zu ersetzen. 

• 3. Sofern in der Saison 2011/12 bei den B- und/oder C-Junioren mehrere Sonderstaffeln (wenn nicht 
vorhanden, dann: Leistungsklassestaffeln) eingerichtet worden sein und sich Mannschaften 
bewerben, die in den Sonderligen (wenn nicht vorhanden, dann: Leistungsklassestaffeln) dieselbe(n) 
Platzierung(en) aufweisen, bleiben die erreichten Punkte und Torverhältnisse aus dem 
Pflichtspielbetrieb unbeachtet, und es findet ein Entscheidungsspiel/finden Entscheidungsspiele 
statt. 

• 4. Jeder Verein kann für eine erbrachte Leistung nur eine Qualifikation wahrnehmen. D.h. 
beispielsweise: Wird ein Verein Sieger der B-Junioren-Sonderliga (wenn nicht vorhanden, dann: 
Leistungsklasse), so muss er sich entscheiden, ob er die Qualifikation für die Bezirksliga der A- oder 
der B-Junioren wahrnehmen möchte. Ebenfalls: Wird ein Verein Sieger der C-Junioren-Sonderliga 
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(wenn nicht vorhanden, dann: Leistungsklasse), so muss er sich entscheiden, ob er die Qualifikation 
für die Bezirksliga der B- oder der C-Junioren wahrnehmen möchte. 

Diese Entscheidung muss dem KJA vorliegen. 

• 5. Gehen von den meldeberechtigten Vereinen keine Meldungen ein, so können sich auch die 
restlichen Mannschaften der gebildeten Sonderstaffel(n) und Mannschaften aus den 
Leistungsklassen bewerben. 

• 6. Absteiger aus der Bezirksliga sind nicht berechtigt, sich erneut für die BL-Qualifikation zu 
bewerben, es sei denn, sie sind im Kreisspielbetrieb Sieger in der Sonderstaffel (wenn nicht 
vorhanden, dann: Leistungsklasse) geworden. 

• 7. Sollten Entscheidungsspiele erforderlich sein, legt der KJA die Anzahl der Qualifikationsrunden 
und den Spielmodus der Qualifikationsspiele auf der Grundlage der Anzahl der eingegangenen 
Meldungen unanfechtbar fest. 

 

C-Junioren: 

Zu den Qualifikationsspielen können sich grundsätzlich alle C-Junioren-Mannschaften bewerben. 

• 1. Mannschaften werden nach Abschluss der Spielzeit 2011/2012 jedoch in folgender Reihenfolge 
berücksichtigt: 

- 1. Platz C-Junioren-Sonderstaffel 
- 2. Platz C-Junioren-Sonderstaffel 
- 3. Platz C-Junioren-Sonderstaffel 

usw. 

• 2. Sollten in der Saison 2011/12 bei den C-Junioren keine Sonderstaffeln eingerichtet worden sein, 
so ist die jeweilige die Bezeichnung "Sonderstaffel" durch die Bezeichnung "Leistungsklasse" zu 
ersetzen. 

• 3. Sofern in der Saison 2011/12 bei den C-Junioren mehrere Sonderstaffeln (wenn nicht vorhanden, 
dann: Leistungsklassestaffeln) eingerichtet worden sein und sich Mannschaften bewerben, die in 
den Sonderligen (wenn nicht vorhanden, dann: Leistungsklassestaffeln) dieselbe(n) Platzierung(en) 
aufweisen, bleiben die erreichten Punkte und Torverhältnisse aus dem Pflichtspielbetrieb 
unbeachtet, und es findet ein Entscheidungsspiel/finden Entscheidungsspiele statt. 

• 4. Jeder Verein kann für eine erbrachte Leistung nur eine Qualifikation wahrnehmen. D.h. 
beispielsweise: Wird ein Verein Sieger der C-Junioren-Sonderliga (wenn nicht vorhanden, dann: 
Leistungsklasse), so muss er sich entscheiden, ob er die Qualifikation für die Bezirksliga der B- oder 
der C-Junioren wahrnehmen möchte. 

Diese Entscheidung muss dem KJA vorliegen. 

• 5. Gehen von den meldeberechtigten Vereinen keine Meldungen ein, so können sich auch die 
restlichen Mannschaften der gebildeten Sonderstaffel(n) und Mannschaften aus den 
Leistungsklassen bewerben. 

• 6. Absteiger aus der Bezirksliga sind nicht berechtigt, sich erneut für die BL-Qualifikation zu 
bewerben, es sei denn, sie sind im Kreisspielbetrieb Sieger in der Sonderstaffel (wenn nicht 
vorhanden, dann: Leistungsklasse) geworden. 

• 7. Sollten Entscheidungsspiele erforderlich sein, legt der KJA die Anzahl der Qualifikationsrunden 
und den Spielmodus der Qualifikationsspiele auf der Grundlage der Anzahl der eingegangenen 
Meldungen unanfechtbar fest. 
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D-Junioren:  

Der Kreis Düren kann nach Abschluss der Spielzeit 2011/2012 bei den D-Junioren voraussichtlich 2 
Mannschaften zum Spielbetrieb in der Bezirksliga 2012/13 melden. Diese Mannschaften werden durch 
Qualifikationsspiele auf Kreisebene ermittelt. Eine eventuelle Änderung der Teilnehmerzahl der in der 
Bezirksliga spielenden Mannschaften wird vorab in den AM bekannt gegeben. 

Die Mannschaftsstärke, mit der die Qualifikationsspiele zu bestreiten sind, richtet sich nach den seitens des 
Verbands zum Spielbetrieb in der Bezirksliga 2012/13 vorgegebenen Mannschaftsstärke für D-Junioren. 
Diese wird vorab in den AM veröffentlicht. 

Vereinsmeldungen sind unterschrieben ausschließlich vom Jugendleiter oder 
Jugendgeschäftsführer bis spätestens Freitag, den 25.05.2012 (Posteingang), als Brief oder als 
Anlage per Email an den Vorsitzenden des KJA mit jeweils Durchschrift an den D-Junioren-
Staffelleiter zu senden. Später eingehende Meldungen werden nicht berücksichtigt. 

Meldungen eines Trainers oder Betreuers sind ungültig und gelten als nicht abgegeben. 

Mannschaften als Spielgemeinschaften sind in der D-Junioren-Bezirksliga nicht zugelassen. 

Von Vereinen kann maximal 1 Mannschaft zu den Qualifikationsspielen gemeldet werden. 

Zu den Qualifikationsspielen können sich folgende Mannschaften bewerben: 

• 1. alle Vereine mit Spielbetrieb von D-Junioren-Mannschaften in der Spielzeit 2012/13; 

• 2. Mannschaften in einer Spielgemeinschaft (Saison 2011/12) nur dann, wenn sie in der Saison 
2012/13 nicht mehr in einer Spielgemeinschaft, sondern ausschließlich als eigener Verein spielen 
(bei der Meldung anzugeben); 

• 3. Mannschaften, die in der Saison 2011/12 in einer Spielgemeinschaft gespielt haben, nur mit 
Spielern des eigenen Vereins; 

• 4. Mannschaften, die in der Spielzeit 2011/12 in der Bezirksliga gespielt haben. 

 
Abhängig von der dem Kreis Düren zugebilligten Anzahl von Mannschaften (ohne Nachrücker): Gehen nicht 
mehr Meldungen als die Anzahl der in der Bezirksliga spielberechtigten Mannschaften fristgerecht ein, 
werden diese Mannschaften dem Verband gemeldet; es wird dann kein Qualifikationsspiel durchgeführt. Bei 
mehr eingehenden Meldungen findet eine Qualifikationsrunde bzw. finden mehrere Qualifikationsrunden 
statt. 
 
Der KJA legt die Anzahl der Qualifikationsrunden und den Spielmodus der Qualifikationsspiele auf der 
Grundlage der Anzahl der eingegangenen Meldungen unanfechtbar fest. 
 
Das Teilnehmerfeld für die Qualifikationsspiele wird unmittelbar nach dem spätesten Meldetermin im Internet 
auf der Homepage des Fußballkreises Düren veröffentlicht. Vereine, die glauben, unberechtigterweise nicht 
zu den Qualifikationsspielen berücksichtigt worden zu sein, legen ihre begründeten Ansprüche schriftlich per 
Einspruch und vorab per Email bis spätestens Donnerstag, 31.05.2012, beim Vorsitzenden des KJA vor. 
Später eingehende Beschwerden sind unzulässig. 
(Alle genannten Melde- und Einspruchsfristen sind festgesetzt gem. den Vorgaben im Kreis-
Rahmenterminplan !!!) 
 
 

Qualifikation zu Sonderstaffeln der A-, B-, C- und D-Junioren 

Vor Saisonbeginn melden die Vereine im Anmeldeverfahren mittels Online-Meldebogen ihre Mannschaften 
zur gewünschten Staffelzugehörigkeit an. 

Die Zugehörigkeit zu den jeweiligen Sonderstaffeln der A-, B-, C- und D-Junioren richtet sich nach den in 
den Durchführungsbestimmungen für Juniorenspiele Spielzeit 2011/12 näher beschriebenen Vorgaben. 
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Mannschaften, die während der Saison 2011/12 aus den Sonderligen während des laufenden 
Pflichtspielbetriebs auf eigenen Wunsch ausscheiden bzw. wegen dreimaligen Nichtantretens 
auszuschließen sind, können nicht zur Teilnahme am Spielbetrieb der Sonderligen 2012/13 gemeldet 
werden. 

 

Spielberechtigte Altersklassen für Qualifikationsspiele 

Die Qualifikationsspiele sind mit den Spielern zu bestreiten, die die Spielberechtigung für die entsprechende 
Altersklasse in der Spielzeit 2012/2013 besitzen (Geburtsstichtag): 

• A-Junioren : 01.01.1994 

• B-Junioren : 01.01.1996 

• C-Junioren : 01.01.1998 

• D-Junioren : 01.01.2000 

 


